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Holzverarbeitungsmaschinen generell

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Gefahrstoffe

Krebs und Atemwegsschäden
durch Einatmen von Gefahrstof-
fen (Holzstaub bei Verwendung
der Holzverarbeitungsmaschi-

nen)

 Die Maschine muss an eine Absaugungsanlage 
angeschlossen sein

 Die Wirksamkeit der Absaugungsanlage ist peri-
odisch zu überprüfen

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

Physische Belastung

Gehörschäden, Herz-Kreislaufer-
krankungen, Stress durch Lärm
und verschiedene Verletzungen

an den oberen Gliedmaßen
durch Hand-Arm-Vibrationen (nur

bei handgeführte Maschinen)

 Gehörschutzmittel zur Verfügung stellen

 Die Arbeit mit den Maschinen auf ein Minimum 
begrenzen

 Die Benutzer über das vorhandene Risiko und 
über den korrekten Einsatz der Gehörschutzmit-
tel informieren

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Physische Belastung

Gehörschäden, Herz-Kreislaufer-
krankungen, Stress durch Lärm
und verschiedene Verletzungen

an den oberen Gliedmaßen
durch Hand-Arm-Vibrationen (nur

bei handgeführte Maschinen)

 Die zur Verfügung gestellten PSA verwenden

 Die Absaugungsanlage immer einschalten

 Die Anwendungsdauer auf ein Minimum be-
grenzen

Risikobewertung: W = 2 S = 2
Risiko

R = W x S
4 Gering

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:

X

INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken


